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Hinweise: 

− Gemäß dem vorliegenden BP-Umweltbericht, Kap. 3.1.2 soll in dem Geltungsbereich 

für die bauliche Nutzung Extensivgrünland entwickelt werden. Dort ist als Pflegemaß-

nahme eine temporäre Schafbeweidung mit einer Besatzdichte von 0,6 bis 1 (GV/ha), 

die bei der Beweidungsfläche von ca. 4 ha und einem Mittelwert von 4 Schafen max. 

16 Tiere/Weidegang betragen wird. Die erstmalige Beweidung findet nach der Her-

stellung einer geschlossenen Grasnarbe statt. Der Einsatz von Agrochemikalien ist 

unzulässig. 

Aus Sicht des Grundwasserschutzes wäre die Mahd begrüßenswerter. Bei der Fest-

legung des Viehbesatzes wurde/wird dem Grundwasserschutz Rechnung getragen, 

daher bestehen von hier aus keine Bedenken. 

− Ein weiterer Ausgleich ist auf den Flurstücken 85, 86 (Fl. 6, Gmk. Richelsdorf) vorge-

sehen. Hier soll die Möglichkeit zur Entwicklung des Biotops „Typischer voll entwick-

elter Waldrand, Schwerpunkt Laubholz, gestuft inkl. Krautsaum“ (01.163) geschaffen 

werden. Zudem ist nur eine extensive Nutzung zulässig. Angaben zur Pflege und zum 

Einsatz von Agrochemikalien sollten noch ergänzt werden. 

− Falls im laufenden Verfahren durch vorgebrachte Hinweise anderer Träger öffentli-

cher Belange noch ein weiterer vorhabenbezogener Ausgleich insb. in Schutzge-

bieten gemäß §§ 51 bis 53 WHG vorgesehen wird, ist eine diesbezügliche wasser-

behördliche Beurteilung erst mit Vorlage einer detaillierten Maßnahmenbeschreibung 

möglich. 

 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz 

 

Nach aktueller Recherche im zentral geführten Fachinformationssystem „Altflächen und 

Grundwasserschadensfälle“ (FIS AG) des Landes Hessen sind mir für die direkt betroffe-

nen Flächen des vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. IV/10 „Solarpark Vor den 

Tannen“ in der Gemarkung Richelsdorf (Gemeinde Wildeck) weder Altablagerungen oder 

Altstandorte im Sinne von § 2 BBodSchG noch Grundwasserschadensfälle (Gewässer-

verunreinigungen im Sinne von § 57 des HWG) bekannt. Bezüglich des nachsorgenden 
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Bodenschutzes ergeben sich für diese Grundstücke somit grundsätzlich keine Vorgaben 

oder Einschränkungen. 

 

Ergeben sich im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens weitergehende Hinweise die 

einen Verdacht auf das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast be-

gründen können, wird auf die Mitwirkungspflichten nach § 4 HAltBodSchG hingewiesen. 

 

In relevanter Entfernung nördlich zur Vorhabensfläche des B-Plans ist im System FIS AG 

folgende Altfläche vermerkt: 

 

Altis-Nr.: 632.020.050-000.002, Arbeitsname: Richelsdorfer Hütte, Status: Altlast - Sanie-

rungsbedarf festgestellt, Flächenart: Altablagerung, Straße: ---, UTM-Ost: 569648.118; 

UTM-Nord: 5648329.347; max. WZ-Klasse: 5, Bemerkung: Rückstandshalde liegt ohne 

Abdichtung auf schluffig-sandigen Hang (ehem. Acker), im Südosten liegen die Halden-

materialien auf den Schlackenauffüllungen des Werkgeländes auf. 

(Aktuelle Info: Die Halde befindet sich in der Sanierung) 

 

 
Abbildung: Auszug FIS AG 

 

Hinweis: 

Nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind die Kommunen verpflichtet, fortlaufend ihnen vorlie-

gende Informationen über Altflächen zur Aufnahme in die Altflächendatei an das 
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Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zu melden. 

Hierzu gehört u.a. auch die Auswertung der Gewerberegister auf Abmeldungen potenziell 

altlastenrelevanter Betriebe. 

Das HLNUG stellt für diesen Zweck seit 2012 kostenfrei die DV-Anwendung DATUS zur 

Verfügung. Nähere Informationen zur Erfassung sowie zur Nutzung von DATUS finden 

sich unter: https://www.hlnug.de/themen/altlasten/datus. 

Die Gemeinde Wildeck als Trägerin der hier zu beurteilenden Planung ist der v.g. Ver-

pflichtung gemäß statistischer Auswertung des HLNUG bislang nur eingeschränkt 

nachgekommen. 

Gemäß nachstehender Kategorisierung ist die Gemeinde Wildeck der Kategorie 1 zuge-

ordnet. 

Kategorie 1 →  hat noch nie DATUS benutzt oder nie Daten geliefert 

Kategorie 2 → Letzte Datenlieferung vor 2021 

Kategorie 3 → Letzte Datenlieferung im Zeitraum 01.01.2021 – 31.12.2022 

Kategorie 4 → aktuelle/regelmäßige Datenlieferung 

Die Aussage unter "Nachsorgender Bodenschutz" ist vor diesem Hintergrund einzuord-

nen und insoweit nicht als rechtsverbindlich einzustufen. 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

 

Für die zu beurteilenden Belange des vorsorgenden Bodenschutzes gemäß der § 1 des 

BBodSchG sowie des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HAltBodSchG) 

ist grundsätzlich im Umweltbericht die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Boden-

schutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen 

zugrunde zu legen. 

Diese steht unter dem Thema „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ als Download auf der 

Homepage des Umweltministeriums zur Verfügung. Für die Bodenfunktionsbewertung 

kann der BodenViewer Hessen des HLNUG (http:///bodenviewer.hessen.de) einbezogen 

werden und dort vorhandene Daten der standortbezogenen bodengutachterlichen Beur-

teilung zugrunde gelegt werden. 

Die Bewertung der Bodenfunktionen ist in den aktuellen Unterlagen in einer grundsätzlich 

ausreichenden Form vorhanden. Die Bewertungen sind im Zuge der weiteren Bearbei-

tung des Umweltberichtes zu konkretisieren bzw. zu ergänzen. 

https://www.hlnug.de/themen/altlasten/datus
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Weiterhin ist dem Umweltbericht grundsätzlich eine bodenfunktionale Kompensationsbe-

trachtung auf der Grundlage der „Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz“ des HLNUG, Wiesbaden 2023 

(Böden und Bodenschutz in Hessen, Heft 16) beizufügen.  

In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Erlass des HMUKLV vom 22. Mai 2018, 

Az.: III 8 – 089b 06.03 an alle hessischen Städte und Gemeinden, in dem auch ein Hin-

weis auf die Internetseite zum Herunterladen der Arbeitshilfe einschließlich einem 

zugehörigen Berechnungswerkzeug gegeben wird. 

Die aktuell vorgelegten Unterlagen beinhalten noch keine bodenfunktionale Kompensati-

onsbetrachtung. 

Neben den dauerhaften bodenfunktionalen Eingriffen in den Bereichen der Trafo-Station, 

des Batteriespeichers, möglicher Betriebswege etc. ist auch mit verbleibenden Eingriffen 

im Bereich der PV-Anlagen zu rechnen. Darüber hinaus ergeben sich auf der ca. 3,9 ha 

große Fläche des B-Plans für die Bauzeit durch die Befahrung und die Herstellung von 

Leitungsgräben zumindest temporäre bodenfunktionale Eingriffe, die auch zu bewerten 

bzw. ggf. auszugleichen sind. So kann für die temp. Beanspruchung mit einen WS-Verlust 

von ca. 25 % (Summe aus ID 4 „Verdichtung“, ID 5 „Erosion“ und ID 6 „Stoffeintrag…“) 

gerechnet werden. 

Sollte die bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung unterbleiben, kann dies objektiv 

zu einem Abwägungsmangel führen. 

Entsprechend § 4 (5) BBodSchV kann ab einer Eingriffsflächen von 3.000 m2 die zustän-

dige Bodenschutz-Behörde eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) nach DIN 19639 

im Einzelfall verlangen. Wir empfehlen die Festsetzung einer BBB in der Planzeichnung 

des B-Plans. Entsprechend der Größe der Maßnahme halten wir die Festsetzung der 

BBB für geboten. Die Beauftragung der BBB kann in der bodenfunktionalen Kompensa-

tionsbetrachtung positiv als Minderungsmaßnahme angesetzt werden. 

Im Entwurf der Begründung des B-Plans bzw. im Umweltbericht sind die Minderungs- 

und Vermeidungsmaßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz noch in einer nicht aus-

reichenden Form dargestellt. Diese Maßnahmen sind im Zuge der Überarbeitung des 

Umweltberichtes zu ergänzen. Unter dem Punkt 4.2, Vorsorgender Bodenschutz wird im 

Umweltbericht ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 im Zuge der weiteren Planungs-

bearbeitung angekündigt. Ich empfehle die Erstellung des Bodenschutzkonzeptes in die 

Festsetzung des B-Plans zu übernehmen. 

In den Festsetzungen zum Entwurf des B-Plans ist bereits richtig vermerkt, dass bei der 

Umsetzung der Planung die vom Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
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Abkürzung Name Fundstelle letzte Änderung 

BauGB Baugesetzbuch 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634) 

27.10.2025 

(BGBl. Nr. 257) 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverän-

derungen und zur Sanierung von Altlasten  

(Bundes-Bodenschutzgesetz) 

17.03.1998 

(BGBl. I S. 502) 

25.02.2021 

(BGBl. I S. 306) 

BBodSchV n.F. Verordnung zur Einführung einer Ersatzbau-

stoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung und 

zur Änderung der Deponieverordnung und der 

Gewerbeabfallverordnung 

09.07.2021 

(BGBl. I S. 2598, 

2716) 

 

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenar-

beiten 

Beuth-Verlag 2018-06 

DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 

Bauvorhaben 

Beuth-Verlag 2019-09 

DIN 19731 Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-

material und Baggergut 

Beuth-Verlag 2023-10 

HAltBodSchG Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung 

(Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz) 

28.09.2007 

(GVBl. I S. 652) 

30.09.2021 

(GVBl. S. 602, 

ber. S. 701) 

HWG Hessisches Wassergesetz 14.12.2010 

(GVBl. I S. 548) 

28.06.2023 

(GVBl. S. 473) 

Vollzugshilfe zu 

§§ 6 - 8 

BBodSchV n.F. 

Vollzugshilfe zu §§ 6 - 8 BBodSchV n.F. 

Anforderungen an das Auf- und Einbringen von 

Materialien auf oder in den Boden 

Bund/Länder Ar-

beitsgemeinschaft 

Bodenschutz 

(LABO) 

Stand: 

10.08.2023 

 Regionalplan Nordhessen 2009 

(Karte „Ostblatt“) 

15.03.2010 

(StAnz. Nr. 11) 

 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz) 

31.07.2009 

(BGBl. I S. 2585) 

12.08.2025 

(BGBl. I Nr. 189) 
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Die Ausweisung der extern gelegenen Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, mit dem Ent-
wicklungsziel Extensivgrünland, sowie die im Umweltbericht aufgeführten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, werden aus naturschutzfachli-
cher Sicht begrüßt. Die angesprochene, extern gelegene Fläche ist im Planteil 
B festzusetzen. 
 
Die noch ausstehenden Ergebnisse der Bestandserfassung zum Biotop- und 
Artenschutz wurden aufgrund noch andauernder Kartierungen noch nicht in 
den Umweltbericht eingearbeitet und sind bei der nächsten Offenlegung zu 
ergänzen (s. 25, Vorentwurf der Begründung mit Umweltbericht). 
 
Tragfähige Einschätzungen und Aussagen zu benötigten Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen für vom Vorhaben betroffene Arten können erst nach Fertig-
stellung und Veröffentlichung des Artengutachtens getroffen werden, da sich 
aus den noch ausstehenden Ergebnissen weitere Auflagen für das Vorhaben 
ableiten können. 
 
Für die vorgefundenen Arten sollten entsprechende CEF-Maßnahmen, sowie 
Vermeidungs- und Vergrämungsmaßnahmen festgesetzt und umgesetzt wer-
den, um nicht in den Konflikt mit dem Artenschutz nach § 44 BNatSchG zu 
kommen. Es sind entsprechend der Evaluierungen vorlaufende Artenschutz-
Maßnahmen (sogenannte CEF-Maßnahmen) zu benennen, festzusetzen und in 
die textlichen Festsetzungen aufzunehmen. 
 
Im weiteren Aufstellungsverfahren sind konkretisierte Festsetzungen zur Ent-
wicklung und Pflege (z. B. Mahdregime oder Beweidung) der Grünlandflächen 
aufzuführen und im B-Plan festzulegen. Ein fachlicher Austausch mit der Un-
teren Naturschutzbehörde ist bei der Entwicklung der Maßnahmen zu empfeh-
len. 
 
Wir begrüßen die textlichen Festsetzungen zur Minimierung der Lichtemissio-
nen für eine „Nachhaltige Außenbeleuchtung“ (Kapitel 6.2.2, Seite 16, Um-
weltbericht). 
 
 
Des Weiteren bitten wir um die Berücksichtigung folgender Anmerkungen: 
 
Hinweise Artenschutz 
 
Aufgrund der waldnahen Lage des Plangebietes ist empfehlenswert zu prüfen, 
in welchen Ausmaß ein Wildwechsel stattfindet. Es ist sehr wichtig, dass die 
Freiflächenanlagen nicht wilddicht abgezäunt wird um die Fläche als Lebens-
raum für das Wild zu erhalten. Bei entsprechenden positiven Ergebnissen 
empfehlen wir das Integrieren von Rehdurchschlupfen in die Zaunanlage. 
Wenn zeitweise Schafe zur Beweidung in die Fläche geholt werden, werden 
diese Durchschlupfe geschlossen und später wieder geöffnet. Handelt es sich 
um ein Wolfsgebiet, muss um den PV-Zaun zusätzlich zeitweise ein Elektro-
zaun errichtet werden. Sinnvoll ist es außerdem, die Wilddurchschlupfe zu-
sätzlich mit Sträuchern zu bepflanzen und zu umhegen. Damit werden sie vom 
Wild noch besser angenommen und Neugierige werden davon abgehalten, sich 
an den Wilddurchschlupfen zu schaffen zu machen. Alternativ können auch 
Korridore zwischen den PV-Flächen offen gelassen werden um einen Wild-
wechsel zu ermöglichen. 












